
Bremen

Silvester war der Abschluss eines 
äußerst herausfordernden Jahres 2025
Das Jahr 2025 ist zu Ende und der Jahreswechsel vollzogen. In der Silvesternacht 
waren die Polizei, die Feuerwehr, die Re� ungsdienste und der Ordnungsdienst, 
wie in jedem Jahr, wieder gefordert. An Entlastung ist bei den Einsatzkrä� en in 
Bremen und Bremerhaven nicht zu denken. Allein die Polizei Bremen musste in 
der Silvesternacht 2025/2026 mehr als 300 Einsätze abarbeiten. 

Silvester ist der Abschluss eines belasten-
den Jahres 2025. Die Silvesternacht stellt 

immer eine zusätzliche Herausforderung 
dar. Hinzu kommt, dass es Menschen gibt, 
die Einsatz- und Rettungskrä� e gezielt mit 
Pyrotechnik beschießen. Das war in diesem 
Jahr erneut so. Polizisten wurden beleidigt 
und mit Böllern beworfen. Fünf Polizisten er-
litten dabei ein Knalltrauma. Die Feuerwehr 
wurde bei ihrer Arbeit mehrfach behin-
dert und mit Pyrotechnik beschossen. 
Da die Feuerwehr aufgrund von Böl-
lerbeschuss nicht zu einem Feuer im 
Viertel anrücken konnte, musste ein 
Wasserwerfer der Polizei das  Feuer 
 löschen. 

„Das muss konsequent geahndet 
und bestra�  werden“, so der GdP-Lan-
desvorstand. 

Die Innensenatorin Frau Högl ver-
urteilte die Angri� e ebenso: „Wer Po-
lizistinnen und Polizisten angrei� , 
grei�  unseren Rechtsstaat an. Unse-
re Einsatzkrä� e brauchen Rückende-
ckung – von der Politik, von der Justiz 
und von der Gesellscha� .“

Mehr als 1.200 
Versammlungen mussten im 
Jahr 2025 von der Polizei 
begleitet werden.

Im September 2025 hatte die Gewerk-
scha�  der Polizei (GdP) – Landesbezirk 
Bremen – bereits auf den erneuten ra-
santen Anstieg von Versammlungsla-
gen hingewiesen. Die Versammlungs-
lagen haben sich seit dem Jahr 2016 

versechsfacht. Im Dezember 2025 waren es 
bereits über 1.200 Versammlungslagen und 
damit erneut ein Anstieg von mehr als 20 % 
gegenüber dem Rekord aus dem Vorjahr 2024. 
Das zeigt, wie dynamisch und aktiv die ge-
sellscha� lichen und politischen Diskussio-
nen sind und bringt eine erhebliche Belas-
tung für die Polizei mit sich, die für die Sicher-
heit aller Beteiligten und die Ordnung sorgt.

Mittlerweile sind alle Bereiche der Poli-
zei Bremen und der Ortspolizeibehörde Bre-
merhaven überlastet und arbeiten am Limit. 
Arbeitsbelastungen, die krank machen. Die 
Forderung des Senats, eine Stunde unent-
geltlich mehr pro Woche zu leisten, tri�   die 
Kolleginnen und Kollegen mitten ins Ge-
sicht. Wer die Beamtinnen und Beamten so 
behandelt, verliert den Bezug zur Realität 

und verschär�  die Arbeitsbe lastung 
weiter.

Die GdP macht erneut deutlich:
•  Ein Anstieg der wöchentlichen Ar-

beitszeit verstärkt das Risiko von
gesundheitlichen Problemen und
Burn-out.

•  Ohne deutlich mehr Personal und
eine echte Entlastung wird sich die 
Situation weiter verschlechtern,
nicht verbessern.

Die Gewerkscha�  fordert daher unver-
züglich:
• Sofortige personelle Aufstockung.
•  Eine echte, nachhaltige Entlastung 

statt neuer Belastung durch länge-
re Arbeitszeiten.

•  Eine faire, zeitnahe Bezahlung
und Anerkennung der Leistun-
gen aller Polizeibeamtinnen und
-beamten, die unter schweren Ein-
satzbedingungen arbeiten. Bei der 
Polizeizulage sind Bremen und
Bremerhaven schon seit über ei-
nem Jahr im Bundesvergleich ab-
solutes Schlusslicht.

Nils Winter
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MINDESTALIMENTATION AM LIMIT

Zur strukturellen Gefährdung der 
amtsangemessenen Besoldung
1. Ausgangslage: Besoldung 2024
nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts

Bremen wird von den Folgen der aktuellen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts1 unmittelbar und mit voller Wucht ge-
troffen. Die Besoldung für das Jahr 2024 soll-
te rückwirkend neu geregelt werden; ein 
entsprechender Gesetzentwurf war bereits 
nahezu beschlussreif. Im Rahmen des Beteili-
gungsgesprächs am 19. November – nur zwei 
Tage nach Verkündung des einschlägigen Ur-
teils des Bundesverfassungsgerichts – wurde 
dieser Gesetzentwurf jedoch zurückgezogen.

Die vorgesehenen Nachzahlungen waren 
zu diesem Zeitpunkt bereits angewiesen und 
ausdrücklich nur unter dem Vorbehalt einer 
späteren gesetzlichen Regelung ausgezahlt 
worden. Ob es überhaupt noch zu einer neu-
en gesetzlichen Regelung kommt oder ob 
erneut das Besoldungsanpassungsgesetz 
2023/2024/2025 Anwendung findet, ist der-
zeit völlig offen. Ausschlaggebend ist allein 
die Frage, ob dieses Gesetz nach erneuter 
Prüfung den nunmehr geänderten Maßstä-
ben des Bundesverfassungsgerichts genügt.

2. Die bisherige Berechnung:
Besoldung an der verfassungs­
rechtlichen Untergrenze

Für Bremen liegen für das Jahr 2024 bereits 
konkrete Daten aus dem nicht umgesetz-
ten Gesetzentwurf vor. Die Grundsicherung 
für eine vierköpfige Familie betrug 2024 in 
Bremen 40.569,02 Euro. Unter Anwendung 
des bislang zugrunde gelegten 115-Prozent-
Werts ergab sich daraus eine Mindestali-
mentation von 46.654,37 Euro.

Bereits damals bestanden erhebliche Dif-
ferenzen mit dem Senat über zu niedrig ange-
setzte Ausgabenpositionen und methodische 
Fragen der Berechnung. Selbst wenn man die-
se Streitpunkte vollständig ausblendet und 
zusätzlich unterstellt, dass der in Bremen 

verwendete Familienergänzungszuschlag 
verfassungskonform ist, hätten die vorge-
sehenen Nachzahlungen die bisherige Min-
destalimentation lediglich um rund 15 Euro 
überschritten. Schon dies verdeutlicht, wie 
extrem knapp die Besoldung an der verfas-
sungsrechtlichen Untergrenze kalkuliert war.

3. Der Paradigmenwechsel: Median
des Äquivalenzeinkommens als 
neue Bezugsgröße

Mit dem neuen Urteil verschiebt das Bun-
desverfassungsgericht diese Untergrenze 
grundlegend. Maßgeblich ist nun ausdrück-
lich der Median des verfügbaren Äquivalenz-
einkommens nach Tabelle A.7.1 der Statisti-
schen Ämter des Bundes und der Länder.

Für Bremen ergibt sich daraus für 2024 ein 
monatlicher Medianwert von 1.893 Euro. Mul-
tipliziert mit zwölf Monaten, gewichtet mit 
dem Faktor 2,3 für eine vierköpfige Familie 
und anschließend auf 80 Prozent reduziert, 
ergibt sich eine neue maßgebliche Mindest-
besoldung von lediglich 41.797,44 Euro. Ge-
genüber der bislang angesetzten Grenze be-
deutet dies eine Absenkung um 4.857 Euro.

Die Konsequenzen sind erheblich: Die für 
2024 geplanten und bereits im Vorgriff geleis-
teten Nachzahlungen wären auf dieser neuen 
Berechnungsgrundlage nicht mehr erforder-
lich. Da sie bislang nicht gesetzlich abgesi-
chert sind, besteht sogar die reale Möglich-
keit von Rückforderungen. Auch für das Jahr 
2025 ergäbe sich unter diesen Voraussetzun-
gen kein Anspruch mehr auf Nachzahlungen.

4. Warum der Median in 
Bremen niedrig ist – 
trotz guter Verdienste

Diese Entwicklung wirkt auf den ersten Blick 
widersprüchlich. Denn zugleich zeigen aktu-
elle Auswertungen – etwa der Arbeitnehmer-
kammer Bremen2 „Was Bremer Beschäftigte 
verdienen“ –, dass Beschäftigte in Bremen 

überdurchschnittlich verdienen: Der durch-
schnittliche Bruttomonatsverdienst lag 2024 
bei rund 4.157 Euro, Bremen befindet sich im 
Ländervergleich in der oberen Hälfte, und 
mehr als die Hälfte der Vollzeitbeschäftig-
ten verdient über 4.000 Euro im Monat.

Dieser scheinbare Widerspruch erklärt 
sich aus den grundlegend unterschiedli-
chen Einkommensbegriffen, die den jewei-
ligen Statistiken zugrunde liegen.

Während sich die Darstellung der Bun-
desagentur für Arbeit auf die Bruttover-
dienste einzelner Erwerbstätiger bezieht, 
nutzt das Bundesverfassungsgericht den 
Median des Äquivalenzeinkommens als 
maßgebliche Bezugsgröße.

Dieser Wert misst nicht den individuel-
len Lohn, sondern das tatsächlich verfügba-
re Netto-Haushaltseinkommen, welches zu-
dem nach Haushaltsgröße und -zusammen-
setzung gewichtet wird.

Dabei findet eine umfassende Berück-
sichtigung der ökonomischen Realität statt. 
Die Anzahl der Haushaltsmitglieder und 
der Erwerbspersonen fließt ebenso in die 
Berechnung ein wie die Auswirkungen von 
Teilzeitbeschäftigung, Alleinerziehung oder 
dem Bezug von Transferleistungen. Ent-
scheidend ist letztlich nur das Einkommen, 
das nach Abzug von Steuern und Abgaben 
tatsächlich zur Verfügung steht.

Gerade hier wirkt die spezifische Sozial-
struktur Bremens massiv Median-senkend. 
Ein hoher Anteil an Einpersonen- oder Sin-
glehaushalten, die große Zahl an Allein-
erziehenden sowie überdurchschnittliche 
Teilzeitquoten und eine hohe Armutsge-
fährdungsquote drücken den statistischen 
Mittelwert nach unten.

Verstärkt wird dieser Effekt durch eine 
räumliche Konzentration einkommens-
schwacher Haushalte. Gut bezahlte Indust-
rie- und Facharbeitsplätze sind im Land Bre-
men zwar vorhanden; sie kommen jedoch 
statistisch nicht bei der Mehrheit der Haus-
halte an. Da der Median nicht die Spitzenver-
dienste, sondern exakt die Mitte der Einkom-
mensverteilung abbildet, schlägt die struktu-

BAM Ausgabe Januar/Februar 20262
Beschluss des Zweiten Senats 

vom 17. September 20251

https://www.arbeitnehmerkammer.de/service/magazin-der-arbeitnehmerkammer/bam/ausgabe-januar/februar-2026/infografik-was-bremer-beschaeftigte-verdienen.html
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relle Schwäche Bremens hier voll durch und 
führt zu einem vergleichsweise niedrigen Re­
ferenzwert für die Besoldungsprüfung.

5. Median und Durchschnitt:
zentrale Bedeutung für die neue
Rechtsprechung

Der Unterschied zwischen Median und 
Durchschnitt ist für das Verständnis der 
neuen Berechnungsmethode zentral:
• Der Durchschnitt reagiert stark auf hohe

Einkommen am oberen Rand der Vertei­
lung; wenige Spitzenverdienste können
ihn deutlich anheben.

• Der Median hingegen bildet den mittle­
ren Wert der Einkommensverteilung ab
und bleibt von Ausreißern weitgehend
unbeeinflusst.

Gerade in Bremen klaffen diese beiden Kenn­
zahlen besonders weit auseinander. Bremen 
wirkt im Durchschnitt vergleichsweise wohl­
habend, während die Einkommenslage der 
mittleren Haushalte deutlich schwächer aus­
fällt. Da das Bundesverfassungsgericht nun 
ausschließlich auf den Median abstellt, wirkt 
sich diese Ungleichverteilung unmittelbar 
und strukturell auf die verfassungsrecht­
liche Berechnungsgrundlage der Mindest­
alimentation aus.

6. Weitere Prüfungsmaßstäbe
trotz gesicherter
Mindestalimentation

Ein Verstoß gegen die Mindestbesoldung 
führt automatisch zu einer Verfassungs­
widrigkeit der gesamten Besoldung. Ist 
dieser Verstoß nicht mehr festzustellen, blei­
ben für die Prüfung der Verfassungsmäßig­
keit der Besoldung noch weitere Parameter. 
Eine Missachtung würde aber in den meis­
ten Fällen wohl nur eine Anpassung der 
Besoldungsstruktur zur Folge haben.

Nach der gefestigten Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts sind folgende 
Prüfungsstufen zwingend zu beachten:

6.1 Strikte Fortschreibungsprüfung
Auf der zweiten Stufe wird geprüft, ob die 
Besoldung mit der allgemeinen wirtschaft­
lichen Entwicklung Schritt hält. Maßgeblich 
sind drei Indizes:

• Nominallohnindex (NLI),
• Tariflohnindex (TLI),
• Verbraucherpreisindex (VPI).

Bereits die Abweichung von mehr als fünf 
Prozent bei zwei dieser drei Parameter be­
gründet die Vermutung einer verfassungs­
widrigen Unteralimentation. Die Fortschrei­
bungsprüfung ist damit kein bloßes Korrek­
tiv, sondern ein eigenständiger, strenger 
Prüfungsmaßstab.

6.2 Verschärfte Anforderungen an die 
Familienalimentation
Das Gericht verlangt:
• die vollständige Sicherstellung der Ali­

mentation durch den Dienstherrn (Da­
bei ist allerdings noch völlig offen, ob
ein Rückgriff auf Partnereinkommen zu­
lässig ist.),

• ein striktes Abstandsgebot pro Kind, ins­
besondere ab dem dritten Kind.

6.3 Lebenszeitwirkung für Versorgungs-
empfänger
Das Alimentationsprinzip gilt lebenslang. 
Versorgung ist aufgeschobene Besoldung. 
Eingriffe in das Versorgungsniveau un­
terliegen denselben strengen Rechtferti­
gungsanforderungen wie Besoldungskür­
zungen und dürfen nicht allein mit der 
Haushaltslage begründet werden. Versor­
gungsempfänger haben Anspruch auf Teil­
habe an der allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung.

7. Das strukturelle Problem:
Mindestalimentation nahe der
Grundsicherung

Die neue Mindestalimentation für die vier­
köpfige Referenzfamilie lag 2024 in Bremen 
nur noch rund 1.228 Euro über der Grundsi­
cherung. Bereits ein Rückgang des Median­
äquivalenzeinkommens um etwa 55 Euro im 
Monat würde rechnerisch dazu führen, dass 
die Mindestalimentation unter das Niveau 
der Grundsicherung fällt.

Ein solcher Rückgang ist keineswegs un­
realistisch. Bremen droht bis 2030 ein weite­
res relatives Zurückfallen beim Medianein­
kommen, verschärft durch Transformations­
druck, Rationalisierung und stagnierende 
mittlere Einkommen insbesondere in indus­
triellen Kernbranchen.

8. Der verfassungsrechtliche
und sozialpolitische
Widerspruch

Damit entsteht eine Situation, die kaum 
noch vermittelbar ist: Das Einkommen von 
Beamtinnen und Beamten kann rechne­
risch unter das Niveau der sozialen Grund­
sicherung fallen – und soll dennoch verfas­
sungsrechtlich hinnehmbar sein. Gleich­
zeitig haben Beamte keinen Anspruch auf 
Leistungen der sozialen Grundsicherung.

Rechtlicher Anspruch und soziale Reali­
tät driften auseinander.

9. Fazit und gewerkschaftliche
Bewertung

Juristisch mag diese Entwicklung in sich wi­
derspruchsfrei erscheinen. Systemisch, so­
zialpolitisch und gewerkschaftlich ist sie 
jedoch hochproblematisch. Sie gefährdet 
die Akzeptanz der Besoldung und unter­
gräbt langfristig das Alimentationsprinzip 
selbst. Es geht dabei nicht um Detailfragen 
einzelner Berechnungsschritte, sondern um 
die grundsätzliche Frage, ob das Berufsbe­
amtentum noch glaubhaft eine eigenständi­
ge, vom Sozialhilfesystem klar abgegrenzte 
Existenzsicherung gewährleistet.

Zugleich sehen wir die reale Gefahr, 
dass diese Problematik politisch „ausge­
sessen“ wird. Genau deshalb machen wir 
die Auswirkungen der neuen Rechtspre­
chung frühzeitig öffentlich sowie politisch 
und gewerkschaftlich sichtbar. Gerichte re­
agieren in der Regel nicht auf abstrakte Ri­
siken, sondern auf konkrete gesetzliche Re­
gelungen, nachweisbare Belastungen und 
strukturelle Widersprüche. Auf diese Punk­
te arbeiten wir gezielt hin – durch Analy­
se, Dokumentation und politische Einfluss­
nahme.

Unser Ziel ist dabei ausdrücklich, keine 
schnelle Musterklage um der Klage willen. 
Unser Ziel ist eine dauerhaft verfassungs­
konforme Besoldung, die klar oberhalb der 
Grundsicherung liegt, regionale Besonder­
heiten – insbesondere die strukturellen Ef­
fekte von Stadtstaaten  – angemessen be­
rücksichtigt und das Alimentationsprinzip 
insgesamt glaubwürdig erhält. Eine Klage 
ist hierfür ein mögliches Mittel, aber kein 
Selbstzweck.
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Für alle Mitglieder der GdP Bremen 
 bedeutet dies, aufmerksam zu bleiben, In-
formationen weiterzugeben, politische An-
sprechpartner zu sensibilisieren und die 

gewerkscha� liche Position geschlossen zu 
vertreten. Je größer der  politische und öf-
fentliche Druck ist, desto geringer ist die 
Gefahr, dass am Ende lediglich der forma-

le Mindestwert „abgehakt“ wird, ohne die 
strukturellen Pro bleme der Besoldung tat-
sächlich zu lösen.
Heinfried Keithahn

Fachgruppe Wasserschutz- und 
Verkehrspolizei – mit voller Kra�  voraus!
Im letzten Quartal des Jahres 2025 wurden die Weichen für die kün� ige Arbeit der 
Fachgruppe Wasserschutz- und Verkehrspolizei (Fachgruppe WV) gestellt. Durch 
diesen Artikel möchten wir die Leser:innen über diese Entwicklung in Kenntnis 
setzen.

Am Montag, dem 22. Dezember, wurde
in der Aula der HfÖV Bremen die Mit-

gliederversammlung der GdP Bremen Fach-
gruppe Wasserschutz- und Verkehrspolizei 
durchgeführt. Zu Beginn der Veranstaltung 
wurde der neue Vorstand der Fachgruppe 
gewählt. Dieser stellt sich für die kommen-
den vier Jahre wie folgt dar:
• Torben Sommer, Vorsitzender
• Marcus Häußler, stellv. Vorsitzender
• Melanie Viertel, stellv. Vorsitzende
• Jean Marvin Dieck, Schri� führer
• Torben Rass, stellv. Schri� führer
• Beisitzer:innen: Caren Schlüter,

Timo Eisenschmidt, Ronda Jütting,
Linda Schulken, Peter Borchert,
Arne Zilles, Timm Humm,
Frank Bornkessel, Andreas Sche�  er,
Alexandru Zbranca

Geschlossen bedankte sich der Vorstand 
für das Vertrauen der Mitglieder und nahm 
 unmittelbar die Arbeit auf.

Die Ziele der Fachgruppe wurden direkt 
in Form von Anträgen für den bevorstehen-
den Landesdelegiertentag im April 2026 vor-
gestellt. Schnell stand fest, Langeweile wird 
auch in den kommenden Jahren nicht auf-
kommen. Kernthemen der Agenda sind:
• Der Einsatz für ein Hafensicherheitszen-

trum am Standort Bremerhaven
• Lau� ahnperspektiven durch Einstiegs-

funktionen für Führungskrä� e in der
Verkehrsbereitscha� 

• Die Modernisierung der Führungs- und
Einsatzmittel in Wasserschutz- und Ver-
kehrspolizei

• Die unabhängige Zuständigkeit der Was-
serschutzpolizei auf der Außenweser

Als Gäste der Versammlung wurden die Leite-
rin der Direktion Einsatz, LPDin Andrea Wit-
trock, und der derzeitige Leiter der Wasser-
schutzpolizei, EPHK Sven Stüwe, von den An-
wesenden mit zahlreichen Fragen konfrontiert.

Im Rahmen des Situationsberichtes der 
Direktion Einsatz stellte Frau Wittrock die 
strategische Ausrichtung im Zusammen-
hang mit dem Personalaufwuchs der Poli-
zei Bremen vor. Zudem wurde der Fokus auf 
das extrem hohe Einsatzau� ommen sowie 
auf die Haldensituation in 
der Behörde gerichtet. Ziel 
ist es, diese belasteten Be-
reiche priorisiert mit Per-
sonal auszustatten.

Für die Sicherung der 
Arbeitsfähigkeit der Was-
serschutzpolizei werden 
derzeit Strategien für die 
Personalgewinnung entwi-
ckelt. Hierbei ist die Attrak-
tivitätssteigerung für Sei-
teneinsteiger ein wichtiger 
Aspekt. Um die Abgänge 
zum Ende der 2020er-Jahre 
au� angen zu können, muss 
jetzt gehandelt werden.

Die � nanzielle Lage bleibt für die Polizei 
Bremen auch kün� ig angespannt. Vor be-
sonders großen Herausforderungen steht 
der Doppelhaushalt 2026/2027.

Einen Lichtblick stellt in dem Zusammen-
hang das Sondervermögen des Bundes dar. 
Auf zwei Jahre verteilt erhält die Polizei Bre-
men den Betrag von 27 Millionen Euro. Diese 
Mittel sollen für die Digitalisierung, notwen-
dige Bauvorhaben, fehlende Schutzausrüs-
tung, die Bescha� ung von Drohnenabwehr-
technik, das Arbeitszeiterfassungssystem 
„RevierS“ sowie für die Modernisierung des 
Fuhrparks eingesetzt werden.

Zum Abschluss der Mitgliederversamm-
lung nahm der stellvertretende Landesvor-
sitzende Dierk Stahl Bezug auf die aktuel-

LPDin Andrea Wi� rock (vorne) beantwortet die Fragen der Teilnehmenden.
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le Entwicklung auf politi-
scher Ebene und blickte 
auf die Veränderungen, 
die in den letzten Jah-
ren durch den Einsatz der 
 Gewerkscha�  mitgeprägt 
wurden.

Sehr positiv wurde das 
Festhalten an der Einstel-
lungszahl 225 für die Po-
lizei Bremen aufgenom-
men. Man ho�  , dass dieser 
Kurs auch unter der neuen 
Innensenatorin Frau Högl 
gehalten wird. Mit Span-

nung wird derzeit die Ergebnis� ndung zur 
41-Stunden-Woche betrachtet. In Anbe-
tracht der bereits bestehenden Belastungen 
der Kolleginnen und Kollegen tri�   das Be-
streben der Einführung auf großes Unver-
ständnis.

Sollten euch Themen mit dem Schwer-
punkt Wasserschutz- oder Verkehrspoli-
zei bewegen, so kontaktiert uns gern di-
rekt. Voller Tatendrang freuen wir uns auf 
die kommenden Themen und Herausforde-
rungen.

Torben Sommer
Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung

Mitarbeitende im Migrationsamt 
verzweifeln an IT-Infrastruktur
Der Traum der Digitalisierung schreitet nicht voran, sondern scheitert im 
Migrationsamt Bremen schon an den einfachsten Dingen. Ansta�  dass die IT die 
Arbeit der Belegscha�  im Migrationsamt entlastet, verzweifeln diese täglich an 
der schlechten Infrastruktur und müssen sich dafür dann immer wieder in der 
Presse anhören, wie langsam die Mühlen in der Verwaltung doch mahlen.

Im Migrationsamt sind die Kolleginnen
und Kollegen froh, wenn die Mühlen über-

haupt mahlen, denn täglich kämpfen diese 
mit IT-Problemen. Besonders problematisch 
ist dies in der laufenden Publikumssachbe-
arbeitung – Fehlermeldungen bei der Auf-
nahme von Biometriedaten, lange Wartezei-
ten bei der Verarbeitung von Dokumenten 
in der E-Akte und der Übermittlung von An-
trägen an die Bundesdruckerei.

„Es kann nicht sein, dass alle nach der Ver-
waltungsdigitalisierung schreien, aber bis-

lang nicht einmal die Grundlagen dafür ge-
legt wurden“, ärgert sich der GdP-Fachgrup-
penvorsitzende Verwaltungspolizei, Denis 
Geger, über die Zustände im Migrationsamt.

Benötigen die Mitarbeitenden weitere Hil-
fe, so muss sich an den IT-Dienstleister ge-
wandt werden, und auch hier ist dann eine 
schnelle Lösung zumeist nicht in Sicht. Der 
First-Level-Support scha�   es nämlich meist 
nicht, das Problem direkt zu lösen. Die Be-
schä� igten erhalten ein Ticket und müssen 
auf weitere Hilfe durch den IT-Dienstleister 
warten, und die Publikumssachbearbeitung 
gerät ins Stocken.

„Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten 
am Limit; die Fallzahlen in der Sachbear-
beitung sind deutlich gestiegen. Da kann 
es nicht sein, dass die IT eine zusätzliche 
Belastung darstellt. Seit der Einführung 
der  E-Akte wurden vom Personalrat bereits 
zahlreiche Gespräche mit der senatorischen 
Dienststelle diesbezüglich geführt; doch 
eine Besserung ist nicht eingetreten. Dieser 

zusätzliche Stress zermürbt die Kolleginnen 
und Kollegen“, so Geger.

Die Gewerkscha�  der Polizei fordert den 
Bremer Senat daher auf, das Thema Digita-
lisierung endlich voranzutreiben und auch 
den Druck auf den IT-Dienstleister zu erhö-
hen, damit in der ö� entlichen Verwaltung 
e� ektiver gearbeitet werden kann.

Denis Geger

Denis Geger
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Weihnachtsfeier der Fachgruppe Senioren
Was immer wir uns unter Weihnachten vorstellen und wie wir es aktuell gestalten, 
es sind immer auch Momente, die Kindheitserinnerungen wachrufen.

Die Magie der Weihnachtszeit wollen wir
teilen, so wurde es in der Einladung 

zum Ausdruck gebracht.
Ein großer Tannenbaum, festlich gedeck-

te Tische, ein insgesamt großartiges Ambi-
ente im „Grollander Krug“ schufen schon 
gleich eine gute Atmosphäre. Es dauerte 
dann auch nicht lange, bis alle Plätze be-
legt waren und ein reger Austausch bei Kaf-
fee und Kuchen stattfand.

Ein Tre� en, an dem auch die Partner:in-
nen teilnehmen, ist in dieser Größenord-
nung in der Tat eher selten, umso mehr war 
die Freude bei vielen sehr groß und die Be-
grüßungen sehr herzlich.

Sowohl Heinfried Keithahn, der als Vor-
sitzender der Fachgruppe Senioren die An-
wesenden begrüßte, als auch der Landes-

vorsitzende Nils Winter verzichteten auf ei-
nen umfangreichen Situationsbericht. 

Bei Nils bedanken wir uns, dass er vor 
der Verabschiedung des Senators im Rat-
haus noch die Zeit gefunden hat, um ein 
paar Worte an uns zu richten. Über die vie-
len Aktivitäten der GdP ist umfangreich be-
richtet worden, und insbesondere die Ru-
heständler verfolgen dieses sehr genau und 
bringen sich ein. Vielleicht dürfen wir im 
nächsten Jahr den bisherigen Innensenator 
Ulrich Mäurer bei uns begrüßen, der nach 
einer 17-jährigen Amtszeit in den wohlver-
dienten Ruhestand gewechselt ist.

Wir wünschen ihm auch an dieser Stelle 
für die Zukun�  alles Gute. Allen zusammen 
eine ho� entlich besinnliche Zeit und ein 
baldiges Wiedersehen im Jahr 2026. Bleibt 
gesund!

Harry Kuck
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Bremen
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Weihnachtsfeier der
Bereitscha� spolizei Bremen
Die Abteilungsleitung ha� e alle Angehörigen der Bereitscha� spolizei zum 
gemeinsamen Weihnachtssingen in die stimmungsvoll dekorierte Fahrzeughalle 
der Liegenscha�  Huckelriede eingeladen. Der Einladung folgten nicht nur die 
aktiven Kolleginnen und Kollegen aus den jeweiligen Referaten, sondern erstmalig 
fand diese Weihnachtsfeier in einem generationenübergreifenden Rahmen sta� .

Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit 
den Seniorinnen und Senioren der Be-

reitscha� spolizei durchgeführt und bot da-
mit Gelegenheit zu Begegnung, Austausch 
und Rückblick über mehrere Generationen 
polizeilichen Dienstes hinweg.

Ein besonderer Höhepunkt war die Anwe-
senheit von drei ehemaligen Leitern der Be-
reitscha� spolizei Bremen, die es sich nicht 
nehmen ließen, einige persönliche Worte an 
die Anwesenden zu richten. Die Abteilungs-
leitung stellte in ihrer Ansprache die enor-
me Belastung durch die historisch hohe An-
zahl an zu bewältigenden Einsatzlagen in 
diesem Jahr dar und dankte allen Einsatz-
krä� en für ihre hoch� exible und professio-
nelle Arbeit, die auch in diesem Jahr bei den 
alltäglichen und insbesondere herausragen-
den Einsatzlagen gefordert sein wird. Dabei 
sprach sie auch der Gewerkscha�  der Polizei 
ihren Dank für die Unterstützung und Betei-
ligung an der Veranstaltung aus.

Die Weihnachtsfeier war geprägt von ei-
nem o� enen, kollegialen Miteinander, un-
zähligen Gesprächen und einem regen Er-

fahrungsaustausch, an dem sich auch die 
Direktionsleitung Einsatz beteiligte. Es 
wurde deutlich, dass die Bereitscha� spoli-
zei Bremen nicht nur durch ihre Einsatzbe-
reitscha� , sondern auch durch ein starkes 
Gemeinscha� sgefühl – auch über die akti-
ve Dienstzeit hinaus – geprägt ist.

Die Veranstaltung wurde von allen Betei-
ligten als sehr gelungen empfunden und hat 
den Wunsch bestärkt, diesen gemeinsamen 
Rahmen auch in Zukun�  beizubehalten.

Eure Fachgruppe Bereitscha� spolizei

Die stimmungsvoll ...

… dekorierte Fahrzeughalle
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Redaktionsschluss
Redaktionsschluss für die März-Ausgabe 2026, 
Landesjournal Bremen, ist der 3. Februar 2026. 
Artikel bitte mailen an: ruedigerkloss.dp01@gmail.com

EIN BESINNLICHER JAHRESAUSKLANG

Gelungene Weihnachtsfeier der 
Seniorengruppe in Bremerhaven

Die letztjährige Weihnachtsfeier der Seniorengruppe in Bremerhaven war ein 
voller Erfolg und bot den Teilnehmenden einen würdigen Rahmen, das Jahr 
gemeinsam ausklingen zu lassen.

„Wo ist bloß die Zeit geblieben?“, fragten 
sich viele  – schließlich schien die letzte 
Weihnachtsfeier doch erst „vor Kurzem“ ge-
wesen zu sein. Erstmals trafen wir uns beim 
Surheider Sportclub in Bremerhaven. In fest-
lich geschmückten Räumlichkeiten wurden 
wir von sehr aufmerksamen Servicekräften 
mit einem hervorragenden Menü verwöhnt. 
Ein herzlicher Dank gilt den dortigen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern.

Der neue stellvertretende Vorsitzende mit 
der Zuständigkeit für Bremerhaven, Axel 

Riek, stimmte die Anwesenden auf die Vor-
weihnachtszeit ein. Besonders freuten wir 
uns über den Besuch des Landesvorsitzenden 
der Seniorengruppe der GdP Bremen, Hein-
fried Keithahn. Dieser bedankte sich mit ei-
nem Präsent bei Werner Volkmann, der die 
Senioren in Bremerhaven über viele Jahre hin-
weg engagiert und zuverlässig begleitet hat.

Lieber Werner, dafür ein 
herzliches Dankeschön 
von uns allen!

Zudem überbrachte Heinfried Keithahn die 
weihnachtlichen Grüße des Landesvorsit-
zenden der GdP Bremen, Nils Winter, und 
verteilte gern angenommene gewerkschaft-
liche Weihnachtsgeschenke.

Ein weiteres Highlight des Abends war 
der Vortrag von Kollege Martin Kirchoff, 
der mit seinen Beiträgen für viele heitere 
und fröhliche Momente sorgte.

Die durchweg positive Resonanz der Teil-
nehmenden bestätigte, dass die Feier ihren 
Zweck vollkommen erfüllt hat: Wir haben 
einen geselligen, warmherzigen Abend ver-
bracht und uns gemeinsam auf die bevorste-
henden Feiertage eingestimmt.

Allen Mitgliedern und ihren Familien 
wünschen wir ein friedliches neues Jahr 2026. 
Neben den weiterhin stattfindenden mo-
natlichen Treffen freuen wir uns schon jetzt 
auf die nächste Weihnachtsfeier im Dezem-
ber 2026!

Werner Volkmann und Axel Riek

Gemütliches Beisammensein

Präsentübergabe an Werner Volkmann (links) durch 
den Landesvorsitzenden der Seniorengruppe der 
GdP Bremen, Heinfried Keithahn (rechts)
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